


Wozu dient dieser Leitfaden?

Dieser Leitfaden soll allen, die sich für eine 
Förderung aus Mitteln der Abteilung Kultur im 
Amt der Tiroler Landesregierung interessie-
ren, dabei helfen, sich einen Überblick über 
die Fördermöglichkeiten der Abteilung Kultur 
und die Verfahrensabwicklung zu verschaffen.

Welche Förderbereiche gibt es?

Die Abteilung Kultur fördert kulturelle Tätig-
keiten in folgenden Bereichen: 
■	 Museen, Archive, Wissenschaft
■	 Baukulturelles Erbe – Denkmalschutz
■	 Heimat- und Brauchtumspflege
■	 Literatur, Schrifttum
■	 Bibliothekswesen
■	 Musik
■	 Darstellende Kunst
■	 Bildende Kunst, Foto, Architektur
■	 Film, Videokunst und Medienkunst
■	 Kulturinitiativen, Zentren
■	 Erwachsenenbildung

Welche Arten von Förderungen gibt es?

Die Förderung erfolgt je nach Förderbereich 
grundsätzlich durch Geldleistungen in Form 
von 
■	 Projektförderungen, d.h. Förderungen für 

inhaltlich und zeitlich klar abgrenzbare 
und einmalige Kulturprojekte

■	 Jahresförderungen, d.h.  Förderungen für 
Jahresprogramme bzw. Jahrestätigkeit 
(z.B. kontinuierlicher Veranstaltungs-
betrieb). Diese werden hauptsächlich 
an größere, schon länger bestehende 
Institutionen, die kontinuierlich arbeiten, 
vergeben.

Darüber hinaus gibt es Druckkostenzuschüsse, 
Stipendien und Preise sowie Kunstankäufe.

Wonach richtet sich die Vergabe  
der Kulturförderungen?

Die Kulturförderung des Landes Tirol erfolgt 
auf Grundlage des Kulturförderungsgesetzes, 
LGBl. Nr. 35/1979, und der Kulturförderungs-
richtlinien. Sie finden diese im Internet unter 

http://www.tirol.gv.at/themen/kultur/
abteilung-kultur/kulturfoerderungen.
Zu jedem Förderbereich gibt es Richtlinien 
der Abteilung, denen sie die Fördermaß-
nahmen entnehmen können. Diese finden 
Sie ebenfalls unter http://www.tirol.gv.at/
themen/kultur/abteilung-kultur/kulturfoer-
derungen

Wo finde ich das Antragsformular und 
welches Formular muss ich verwenden?

Sämtliche Förderantragsformulare finden Sie 
im Internet unter http://www.tirol.gv.at/
themen/kultur/abteilung-kultur/kulturfoer-
derungen
Je nachdem, ob Sie als Einzelperson (natür-
liche Person) bzw. Einzelunternehmen oder 
zum Beispiel als Verein (juristische Person) 
bzw. Personengesellschaft ansuchen möchten, 
stehen zwei unterschiedliche Formulare zur 
Verfügung. Das für den jeweiligen Antrag-
steller passende Formular kann für sämtliche 
Förderbereiche verwendet werden, jedoch 
mit folgenden Ausnahmen:
■	 Büchereiwesen
■	 Schützenwesen
Für diese beiden Förderbereiche stehen unter 
oben angegebenem Link eigene Formulare zur 
Verfügung.

Wie kann ich das Formular ausfüllen und 
der Abteilung Kultur übermitteln?

Sämtliche Formulare stehen Ihnen in drei 
Varianten zur Verfügung
■	 Word-Datei

Diese Datei können Sie auf Ihrem Compu-
ter speichern, direkt am Computer ausfül-
len und an die Abteilung Kultur per Email, 
Post oder Fax schicken.

■	 Pdf-Datei
Diese Datei können Sie ausdrucken, 
händisch ausfüllen und an die Abteilung 
Kultur per Email, Post oder Fax schicken.

■	 Online-Formulare
Das Online-Formular ist die einfachste 
und schnellste Art, Ihren Antrag bei der 
Abteilung Kultur einzureichen. Folgen 
Sie einfach dem Link E-Government / 

Online-Formulare auf der Homepage der 
Abteilung Kultur – alle weiteren Schritte 
werden online erklärt.

Welche Unterlagen benötige ich für  
die Einreichung?

Eine vollständige Einreichung beinhaltet das 
unterschriebene Förderantragsformular, eine 
kurze und prägnante Darstellung des Förder-
objektes sowie eine Kostenkalkulation, einen 
Finanzierungsplan und einen Zeitplan/Projek-
tumsetzungsplan. Die Förderentscheidung ba-
siert auf der eingereichtem Kostenkalkulation 
und dem dazugehörigen Finanzierungsplan. 
Je genauer diese Angaben eingereicht wer-
den, desto besser. Eine Vorlage zur Kosten-
kalkulation von Projekten finden Sie auf der 
Homepage der Abteilung Kultur unter http://
www.tirol.gv.at/buerger/kultur/kulturfoerde-
rungen (Projektkostenberechnung).
Die mit einer etwaigen Förderung einherge-
henden Fristen beziehen sich auf den einge-
reichten Zeitplan/Projektumsetzungsplan. 
Auch hier gilt: je genauer die Angaben, desto 
besser.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Unterlagen 
vollständig, richtig und leserlich sind.

Wann kann ich einreichen /  
gibt es Einreichfristen?

Ein Förderantrag kann grundsätzlich jederzeit 
bei der Abteilung Kultur eingereicht werden. 
Der Antrag muss vor Realisierung gestellt wer-
den, die Einreichung sollte mindestens einen 
Monat vor Projektbeginn erfolgen. Zur Ver-
besserung der Planungssicherheit wird jedoch 
empfohlen, Jahresförderungen spätestens im 
November des Vorjahres einzureichen. 

Wie erfahre ich von der  
Subventionsentscheidung?

Über jeden bei der Abteilung Kultur einge-
reichten Förderantrag wird eine Förderent-
scheidung getroffen, über die Sie schriftlich 
(per Email oder auf dem Postweg) in Kenntnis 
gesetzt werden. Voraussetzung für die Ent-
scheidung ist das Vorliegen sämtlicher erfor-
derlichen Unterlagen.

Mein Förderantrag wurde positiv  
bearbeitet. Was nun?

Art und Umfang der Förderung sowie die 
daran gebundenen Bedingungen werden im 
jeweiligen Schreiben der Abteilung Kultur 
bekannt gegeben. 
In der Regel werden Förderungen in Raten 
ausbezahlt, wobei die Auszahlung des Ge-
samtbetrages oder der Restrate nach Abrech-
nung des Projektes erfolgt.
Der Empfang von Fördergeldern aus Mitteln 
der Kulturabteilung verpflichtet Sie, auf 
Drucksorten mittels des aktuellen Logos auf 
die Förderung durch das Amt der Tiroler 
Landesregierung, Abteilung Kultur, hinzuwei-
sen. Näheres dazu finden Sie unter: http://
www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/
themen/kultur/abteilung/downloads/INFO_
Druck_Logo.pdf

Was muss ich bei der Abforderung  
von Raten beachten?

Jede Förderleistung der Abteilung Kultur ist 
an konkrete Fristen und genau definierte 
Bedingungen geknüpft. Bitte lesen Sie des-
halb die von der Abteilung Kultur zugesandten 
Schreiben sorgfältig durch.
Die Abforderung von Fördergeldern muss in-
nerhalb der gesetzten Frist unter Beibringung 
der geforderten Unterlagen jedenfalls schrift-
lich erfolgen. Sie können dies unter Bezug-
nahme auf die angegebene Geschäftszahl per 
Post, Fax oder Email erledigen.

Was versteht man unter einem  
Verwendungsnachweis? 

Das Ende jedes Förderverfahrens der Abtei-
lung Kultur bildet die Vorlage und Prüfung des 
geforderten Verwendungsnachweises. Jedes 
Schreiben, das eine Zahlung von Fördergel-
dern ankündigt, beinhaltet einen Absatz über 
die Form des mit der Förderung in Verbindung 
stehenden Verwendungsnachweises. 
Vorlagen zu den Themen „Belegaufstellung“ 
und „Projektkostenberechnung“ finden Sie 
unter: http://www.tirol.gv.at/themen/kul-
tur/abteilung-kultur/kulturfoerderungen/
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